Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fir die 6ffentliche
Abfallentsorgungseinrichtung
des Landkreises Furstenfeldbruck
(Abfallgebihrensatzung)

Aufgrund von Art. 7 Abs. 2 und 5 des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes i.V.m. Art. 1 und
8 des Kommunalabgabengesetzes erlal3t der Landkreis Firstenfeldbruck folgende Satzung
Uber die Erhebung von Gebihren fur die 6ffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des Land-
kreises Furstenfeldbruck (Abfallgeblhrensatzung):
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§1
Geblhrenerhebung

Der Landkreis Furstenfeldbruck erhebt fur die Benutzung der 6ffentlichen Abfallentsorgungs-
einrichtungen Gebuhren.

8§82
Gebihrenschuldner

1) Gebuhrenschuldner ist, wer die Abfallentsorgungseinrichtungen des Landkreises be-
nutzt.

(2) !Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem gilt der Eigentiimer oder der
dinglich Nutzungsberechtigte (8 1 Abs. 4 der Abfallwirtschaftssatzung), der dem
AnschluB- und Uberlassungszwang nach § 6 der Abfallwirtschaftssatzung unterlie-
genden Grundstiicke als Benutzer. ?Bei der Verwendung von zusétzlichen Bioabfall-
bzw. Restmillsacken (8 14 Abs. 5 der Abfallwirtschaftssatzung) ist der Erwerber, bei
der Selbstanlieferung von Abféllen der Anlieferer (§ 17 der Abfallwirtschaftssatzung),
Benutzer. *Bei der Selbstanlieferung von Abféllen gilt neben dem Anlieferer auch der
Halter des Fahrzeugs, mit dem Abfélle angeliefert wurden, als Benutzer. “Die Abfall-
entsorgung des Landkreises benutzt auch derjenige, dessen unzuldssig behandelte,
gelagerte oder abgelagerte oder nach 8§ 4 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung von der
Abfallentsorgung ausgeschlossenen Abfalle der Landkreis entsorgt (8 4 Abs. 4 der
Abfallwirtschaftssatzung). °Bei der Anlieferung der in § 4 Abs. 12 und Abs. 18 ge-
nannten Abfalle gilt der Anlieferer als Benutzer.
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"Mehrere Benutzer sind Gesamtschuldner. ?Dies gilt insbesondere fiir Wohnungs-
oder Teileigentimer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes sowie fir die zuge-
lassene gemeinsame Benutzung von Restmillbehaltnissen gemar § 15 Abs. 1 Satz
9 der Abfallwirtschaftssatzung.

®Der Gebiihrenbescheid iiber die gesamte Forderung kann an den Wohnungseigen-
tumsverwalter gerichtet werden.

83
GeblUhrenmalistab

Die Gebuhr fir die Abfallentsorgung bestimmt sich
a) nach einer Grundgebuhr fir jede Einheit im Sinne der Absatze 2 und 3 und
b) nach Leistungsgebihren

nach der Zahl und dem Fassungsvermdgen, sowie der Anzahl der Abfuhren der
Restmiillbehaltnisse und Bioabfallsdcke oder im Falle der zugelassenen Sackab-
fuhr nach der Anzahl und dem Fassungsvermogen der Abfallsacke,

- im Falle der Abholung von Sperrmiill, sperrigem Metallschrott und Elektrogrof3ge-
raten nach Art und Volumen der zur Abholung bereitgestellten Abfélle,

- nach Art und Menge bzw. Volumen der an den Einrichtungen des Landkreises
angelieferten Abfalle,

- nach der Menge, dem Sach- und Personalaufwand bei illegaler Abfallentsorgung.

Bei zu Wohnzwecken genutzten Grundstiicken gilt als (Haushalts-) Grundgebihren-
einheit im Sinne dieser Satzung jede nach aufl3en abgeschlossene Wohnung mit in
der Regel zusammenliegenden Raumen, die die Fuhrung eines selbstandigen Haus-
halts ermdglichen.

'Bei gewerblich oder zu sonstigen Zwecken (= insbesondere freiberufliche
oder ahnliche sowie 6ffentliche Nutzung) oder bei gemischt genutzten Grundstiicken
gilt jede Einheit fiir sich als zusatzliche Grundgebiihreneinheit. 2Dabei entsprechen
die auf dem anschlusspflichtigen Grundstiick, innerhalb von Gebauden nicht fr
Wohnzwecke vorhandenen Nutzflachen

unter 300 m? 1 Grundgebihreneinheit
bis einschlieRlich 1000 m? 2 Grundgeblhreneinheiten
bis einschlieRlich 2000 m? 3 Grundgebihreneinheiten
je weitere angefangene 1.000 m? 1 Grundgebihreneinheit

®Bei zum Zweck der gewerblichen Beherbergung genutzten Grundstiicken gelten je
angefangene 5 Fremdenbetten als eine halbe Grundgebihreneinheit.

“Bei Campingplétzen gelten je angefangene 10 Stellpldtze als eine Grundgebiihren-
einheit.



(4)
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°Fir die nebenberufliche Ausiibung von Tatigkeiten nach Satz 1 innerhalb von Wohn-
einheiten ohne separate Betriebs- oder Arbeitsrdume, wird eine Grundgebuhr nicht
erhoben, wenn aus der Tatigkeit ein nennenswertes Millaufkommen nicht zu erwar-
ten ist.

®Auf die Erhebung einer Grundgebiihr kann verzichtet werden, wenn Téatigkeiten nach
Satz 1 ausschlie3lich auRerhalb des Landkreises Furstenfeldbruck ausgetbt werden
und ausgeschlossen ist, dass durch die Austibung der Tatigkeit entsorgungspflichtige
Abfalle im Landkreis Furstenfeldbruck anfallen kénnen.

"Auf die Erhebung einer Grundgebiihr kann ferner verzichtet werden bei Tatigkeiten,
die ausschlieBlich auBBerhalb des Betriebssitzes oder der Betriebsstatte ausgeulbt
werden ( reine ambulante Tatigkeiten), wenn zur Ausiibung dieser Tatigkeiten keine
Betriebs- oder Arbeitsraume (z.B. Lagerraume, Verwaltungsrdume, hausliche Ar-
beitszimmer, Werkstétten u.d.) vorhanden sind.

®8Die Grundgebiihr kann auf die Héhe einer halben Grundgebiihreneinheit ermaRigt
werden, wenn

- die zur Ausuibung der Tatigkeit genutzten Betriebs- und Arbeitsrdume insgesamt
weniger als 50 m? aufweisen oder

- eine hauptberufliche Tatigkeit innerhalb von Wohneinheiten ohne separat zugang-
liche Betriebs-/ Verwaltungseinheiten ausgeulbt wird oder

- die Tatigkeit grofdtenteils aul3erhalb der dazu bestimmten Betriebs-/Arbeitsraume
ausgelbt wird oder

- zur Ausiibung der Téatigkeit genutzte Betriebs-/Arbeitsraume nicht regelmafig oder
nur in geringem Umfang genutzt werden.

°Befreiungen und ErméaRigungen nach den Satzen 5 — 8 werden nur auf Antrag ab
dem Monat des Antragseinganges beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises
Furstenfeldbruck gewahrt. 1°Die Antragsteller sind verpflichtet bei erstmaliger Antrag-
stellung und unbeschadet § 7 auf Anforderung die Befreiungs-
/Ermé&Rigungsvoraussetzungen nachzuweisen und zu belegen. Befreiungen nach
den Satzen 5 und 7 sowie ErmaRigungen nach Satz 8 werden grundsatzlich dann
nicht gewahrt, wenn zur Austibung der Tatigkeit zusatzliches Personal gegen Entgelt
beschaftigt wird.

'Auf Antrag kénnen Lagerflachen, die sich nicht am Hauptsitz der Nutzung gem. Abs.
3 Satz 1 befinden, mit Flachen am Hauptsitz zusammengerechnet werden. ?Dies gilt
nur wenn sich der Hauptsitz im Landkreis Furstenfeldbruck befindet.

!Gewerbliche Lagerflachen ohne Abfallaufkommen kénnen von der Erhebung einer
Grundgebiihr befreit werden. ?Als Lagerflachen sind solche Flachen anzusehen, die
eindeutig und ausschlieZlich der Lagerhaltung von weiterzuverarbeitenden bzw. ver-
auRerbaren Waren dienen. ®Eine Abgrenzung zu vorhandenen Produktions- und Ver-
kaufsflachen muss ersichtlich sein. “§ 3 Abs. 3 Satze 9 und 10 gelten entsprechend.



84
Gebuluhrensatze

1) Die Grundgebuhr fur jede Grundgebiihreneinheit nach 8§ 3 Abs. 2 (Haushaltsgrund-
geblhr) betragt 57,-- € pro Jahr, die Grundgebuihreneinheit nach § 3 Abs. 3 (Grund-
gebihr fur gewerbliche/sonstige Nutzung) betragt 81,-- € pro Jahr.

(2) Die Leistungsgebiihr fir den Restmiill ohne zugelassene Eigenkompostierung be-
tragt jahrlich bei 14téaglicher Leerung fur

1. eine Mullnormtonne mit 40 | Fullraum 56,00 €
2. eine Mdillnormtonne mit 60/70 | Fillraum 85,00 €
3. eine Mullnormtonne mit 80/90 | Fillraum 120,00 €
4. eine Mullnormtonne mit 110/120 | Fullraum 169,00 €
5. eine Mdillnormtonne mit 240 | Fullraum 338,00 €
6. eine Mdullnormtonne mit 660 | Fullraum 931,00 €
7. eine Mullnormtonne mit 1,1 cbm Fillraum 1.551,00 €
8. eine Mullnormtonne mit 2,5 cbm Fullraum 3.525,00 €
9. eine Mullnormtonne mit 5,0 cbm Fillraum 7.050,00 €

’Die in Satz 1 genannten Gebiihren beinhalten folgende Anzahl von Bioabfallsdcken
fur ein Jahr bei

1. einer Millnormtonne 40| 44 Bioabfallsdcke mittel  oder 63 Bioabfallsacke klein
2. einer Millnormtonne 60/70 | 66 Bioabfallsacke mittel  oder 95 Bioabfallsacke klein
3. einer Millnormtonne 80/90 | 94 Bioabfallsacke mittel  oder 134 Bioabfallsacke klein
4. einer Mullnormtonne 110/1201  132Bioabfallsacke mittel  oder 189 Bioabfallsacke klein
5. einer Millnormtonne 2401 264 Bioabfallsacke mittel  oder 377 Bioabfallséacke klein
6. einer Millnormtonne 6601 726 Bioabfallsidcke mittel oder 1037 Bioabfallsédcke klein
7. einer Mullnormtonne 1,1 cbm 1210Bioabfallsacke mittel oder 1728 Bioabfallsacke klein
8. einer Millnormtonne 2,5cbm 2750Bioabfallsdcke mittel oder 3928 Bioabfallsédcke klein
9. einer Millnormtonne 5,0 com 5500 Bioabfallsacke mittel oder 7857 Bioabfallsacke klein

3) Die ermaRigte Leistungsgebuhr fur den Restmdll bei zugelassener Eigenkompostie-
rung betragt jahrlich bei 14 taglicher Leerung fur

1. eine Millnormtonne mit 40 | Fullraum 45,00 €
2. eine Madullnormtonne mit 60/70 | Fillraum 68,00 €
3. eine Madullnormtonne mit 80/90 | Fillraum 96,00 €
4. eine Mdullnormtonne mit 110/120 | Fullraum 136,00 €
5. eine Millnormtonne mit 240 | Fullraum 271,00 €
6. eine Millnormtonne mit 660 | Fullraum 746,00 €
7. eine Millnormtonne mit 1,1 cbm Fillraum 1.243,00 €
8. eine Millnormtonne mit 2,5 cbm Fillraum 2.825,00 €
9. eine Millnormtonne mit 5,0 cbm Fillraum 5.650,00 €
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!Fiir jede weitere Leerung (Sonderleerung) betragt die Gebiihr pro Leerung bei

1. einer Millnormtonne mit 40 | Fillraum 2,00 €
2. einer Millnormtonne mit 60/70 | Fillraum 3,00 €
3. einer Millnormtonne mit 80/90 | Fullraum 4,00 €
4. einer Millnormtonne mit 110/120 | Fillraum 6,00 €
5. einer Millnormtonne mit 240 | Fullraum 11,00 €
6. einer Millnormtonne mit 660 | Fullraum 29,00 €
7. einer Millnormtonne mit 1,1 cbm Fillraum 48,00 €
8. einer Millnormtonne mit 2,5 cbm Fullraum 109,00 €
9. einer Millnormtonne mit 5,0 cbm Fullraum 218,00 €
10. einer Mulde mit 3,0 cbm Fillraum 131,00 €
11. einer Mulde mit 5,5 cbm Fullraum 240,00 €

%Fiir jede weitere Leerung (Sonderleerung) von Sammelbehéltnissen fiir Bioabfallsa-
cke betragt die Gebuhr pro Leerung bei

einer Millnormtonne mit 240 | Fullraum 8,00 €
einer Millnormtonne mit 1,1 cbm Fullraum 33,00 €.

'Die jahrliche Leistungsgebiihr fir die Abfuhr von Abfallen mit GroRcontainern
betragt pro Kubikmeter bestelltem und aufgestelltem Containermaf3

bei wochentlicher Abholung 2.260,00 €,
bei 14taglicher Abholung 1.130,00 €.

’Die Leistungsgebiihr fiir die Abfuhr von Abfallen mit GroRBcontainern bei einmaliger
Abholung betrégt 43,50 € pro Kubikmeter bestelltem und aufgestelltem Container-
malf3.

1Die jahrliche Leistungsgebuhr fir die Abfuhr von Abféllen mit Pressmulden be-
tragt pro Kubikmeter bestelltem und aufgestelltem Containermal3

bei wochentlicher Abholung 6.780,00 €,
bei 14taglicher Abholung 3.390,00 €.

2Die Leistungsgebuhr fur die Abfuhr von Abfallen mit Pressmulden bei einmaliger
Abholung betragt 130,50 € pro Kubikmeter bestelltem und aufgestelltem Container
mal.

!Die Leistungsgebiihr fiir die Restmillabfuhr unter Verwendung von zugelassenen
Restmillsdcken betragt fir einen Einwegmiullsack mit 100 | Fallraum
€ 5,00, fir einen Einwegmiillsack mit 50 | Fiillraum € 2,50. ?Die Leistungsgebiihr fir
einen Bioabfallsack grofd (ca. 50 Liter) betragt € 1,50, fir einen Bioabfallsack mittel
(ca. 10 Liter) € 0,30, fur einen Bioabfallsack klein (ca. 7 Liter) € 0,20.

!Die Gebilhr bei Selbstanlieferung (gemaR § 17 Abfallwirtschaftssatzung) von brennbaren
Abfallen zur Beseitigung bei der Millverbrennungsanlage Geiselbullach (ohne Einsam-
meln und Transport) betragt: € 226,00 pro t.

“Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen,
betragt die Gebihr pauschal € 17,00.



(9) Die Gebduhr fur die Abholung von brenn- € 32,50 je Anfahrt und

barem Sperrmdill (im Sinne von § 13 Abs. 2 Haushalt und fur jeden

Nr. 2 a der Abfallwirtschaftssatzung) weiteren Haushalt auf

- maximal zwei Kubikmeter - je Haushalt betragt dem gleichen Grundstiick
20,00 €.

(10) Die Gebuhr fur die Abholung von
sperrigem Metallschrott (im Sinne von € 12,50 je Anfahrt
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 b der Abfallwirtschafts-
satzung) betragt

(11) Die Gebuhr fur die Abholung von
Elektrogrol3geraten (im Sinne von § 13 € 12,50 pro Stick
Abs. 2 Nr. 2 c der Abfallwirtschafts-
satzung) betragt

(12) Die Gebdhr fur die Anlieferung von Problemabféllen aus anderen Herkunftsbereichen
als privaten Haushalten (maximal 500 kg pro Jahr und Betrieb) betragt:

- far Altol € 0,30 pro angefangenem kg
- fur Starterbatterien € 0,30 pro angefangenem kg
- fur Kondensatoren € 3,70 pro angefangenem kg

- fur Schwermetalle, Schwermetallverbindungen € 10,70 pro angefangenem kg
- fur sonstige Problemstoffe (Altfarben, Altlacke,

Lésungsmittel, Fotochemikalien, Pflanzen-

schutzmittel, gefillte Spraydosen, organi-

sche und anorganische Chemikalien, Ae-

rosole, Tenside, Polyphosphate, Carbid-

verbindungen, Chlorkalk und Steinsalz etc.) € 1,10 pro angefangenem kg

(13) Die Gebuhr fir die Anlieferung aus privaten
Haushalten von Altol
betragt € 0,30 pro angefangenem kg.

(14) Die Gebuhr fiir die Anlieferung von Gartenabfallen betragt

a) fir Privatanlieferungen, die 1 cbm € 50,00 pro t bzw.
bzw. 225 kg taglich Gberschreiten € 11,25 je angefan-
genem Kubikmeter,
mindestens € 11,25

b) fdr Anlieferungen aus anderen € 50,00 pro t bzw.
Herkunftsbereichen € 11,25 je angefan-
genem Kubikmeter,
mindestens € 11,25



(15) 'Die Gebiihr fiir die Anlieferung von Abfallen auf der landkreiseigenen Deponie be-
tragt bei

1. Dachziegel €5,00 prot

2. Reine Ziegelsteine €7,50prot

3. Reinem Betonabbruch €5,00prot

4. Reinem Betonabbruch mit Armierung €14,00 pro t

5.1 | Betonmasten mit Armierung €110,00 pro t

5.2 Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebiihr pauschal € 8,00

6. | Reinem Bauschutt (Beton, Mauerwerk) mit bis inkl. 5 % Vol. nicht recyclingbarem [€ 7,50 pro t
mineralischen Bauschutt

7. | Bauschutt mit mehr als 5 % Vol. bis inkl. 25 % Vol. nicht recyclingbarem €10,00 pro t
mineralischen Bauschutt

8. | Bauschutt mit mehr als 25 % Vol. bis inkl. 50 % Vol. nicht recyclingbarem €20,00 pro't
mineralischen Bauschutt

9. Bauschutt mit mehr als 50 % Vol. nicht recyclingbarem mineralischen Bauschutt |€ 40,00 pro t

10. | Bauschutt bis inkl. 5 % Vol. brennbarer Baustellenabfalle €1250prot
Bauschutt mit mehr als 5 % Vol. bis inkl. 15 % Vol. brennbaren Baustellenabfal-

11. |len € 30,00 pro t

12.1 | Bauschutt mit mehr als 15 % Vol. brennbaren Baustellenabfallen € 149,00 pro t

12.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebuhr pauschal €11,00

13.1 | Mineralfaser verpackt in transparenten Kunststoffsacken inkl. Transport € 247,00 pro t
zur Reststoffdeponie Jedenhofen

13.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebiihr pauschal € 19,00

14. | Keramik, Fliesen, Gips, Gipskarton, Leichtbeton € 46,00 pro t

15.1 | Asbest verpackt (Big-Bags) € 220,00 pro t

15.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebiihr pauschal € 17,00

16.1 | Asbest unverpackt € 280,00 pro t

16.2 | Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebihr pauschal € 21,00

17. | Flachglas € 40,00 pro t

18.1 | Flachglas mit Rahmen € 100,00 pro t

18.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebihr pauschal € 8,00

19. | Erdaushub €7,00prot

20. | Erdaushub mit Fremdstoffen € 15,00 pro t

21. | Asphaltaufbruch € 23,00 pro t

22. | Altholz, unbehandelt (Kategorie 1) € 20,00 pro t

23. | Altholz, behandelt (Kategorie Il und Ill) €55,00 pro t

24.1| Nicht verwertbare, nicht brennbare Abfalle inkl. Transport zur Reststoffdeponie | € 228,00 pro t
Jedenhofen

24.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Geblhr pauschal €17,00

25.1 | Nicht verwertbare, brennbare Abfalle inkl. Transport zur MVA Geiselbullach € 237,00 pro t

25.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebiihr pauschal € 18,00

26.1 | Bioabfalle € 120,00 pro t

26.2| Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen, betragt die Gebihr pauschal € 9,00




(16)

17)

(18)
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2Sofern bei Anlieferungen unter 100 kg eine gesonderte Geblhr nicht ausgewiesen ist,
betragt die Gebuhr pauschal € 5,00 pro angelieferter Fraktion. 3Ergibt die Berechnung
der Anlieferungsgebuhr tiber 100 kg einen geringeren Betrag als € 5,00 so betragt die
Mindestgebihr € 5,00 pro angelieferter Fraktion.

“Unter nicht recyclebarem mineralischen Bauschutt wird Folgendes verstanden: Sand,
Baustellenkehricht, Leichtbeton, Bims.

°Fiir die Einstufung des angelieferten Materials wird das darin enthaltene Material, fiir
das die hochste Gebihr festgesetzt ist, zur Gebihrenfestsetzung herangezogen.

®Die Gebiihr fiir das Wiederaufladen von angeliefertem Material betragt € 25,00.

'Die Gebiihr firr die Anlieferung
von nicht brennbaren Abféllen auf der Reststoff-
deponie Jedenhofen betragt € 207,00 pro t.

’Bei Anlieferungen, die unter 100 kg liegen,
betragt die Gebihr pauschal € 16,00.

!Die jahrliche Gebiihr fiir die wochentliche Leerung von fliissigen Speiseabféllen iiber
einen Bioabfallsammelbehélter betragt

a) fur einen Miligrof3behélter 120 | € 549,00
b) fir einen Millgrol3behalter 240 | € 726,00

’Die Gebuhr fiir die zusétzliche Leerung betragt
a) fur einen Miligro3behélter 120 | € 10,60
b) fir einen MullgroRbehalter 240 | € 14,00.

'Die Gebiihr fiir die Anlieferung an den groRen Wertstoffhéfen und sonstigen Sam-
melstellen betragt:

a) fur Dachpappe € 2,50 pro angefangenem % cbm

b) fur vermischten Bauschutt, reinen€ 2,50 pro angefangenem % cbm
Bauschutt, Flachglas

c) fir zementgebundenen Asbest € 2,50 pro Anlieferung

Bei Anlieferungen gemafR Buchstabe a) bis ¢) wird jeweils eine Freimenge von 15 Li-
tern pro Tag gewabhrt.

'Die Gebiihr fir die Entsorgung unzuléssig behandelter, gelagerter oder abgelagerter
Abfalle (§ 2 Abs. 2 Satz 4) betragt je angefangenem Kubikmeter € 60,00. ?Zusétzlich
wird eine Gebiihr von € 2,50 pro angefangenem Kilometer und eine Aufwandsgebuhr
von € 30,-- pro angefangener Stunde und eingesetztem Arbeiter erhoben.



(20) 'Die Gebiihr fir die Abholung von haushaltsiiblichen, € 32,50 je Anfahrt und Haushalt
gebrauchsfahigen Gegenstanden fur die Wertstoffodrse und fir jeden weiteren Haushalt

— maximal zwei Kubikmeter — je Haushalt betragt auf dem gleichen Grundstiick
20,00 €
2Die Gebduhr fur die Abholung von gebrauchsfahigen
Elektrogeraten fur die Wertstoffbdrse betragt € 12,50 pro Stiick.
§5

Entstehen der Gebuhrenschuld

1) !Bei der Abfallentsorgung fiir Abfélle im Holsystem (Grund- und Leistungsgebiihr)
gemal § 4 Abs. 1 bis 3 entsteht die Gebuhrenschuld erstmals mit Inkrafttreten dieser
Gebiihrensatzung, fur spater hinzukommende Schuldner erstmals mit Beginn des auf
den Eintritt des Gebiihrentatbestandes folgenden Kalendertages. “Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn sich die mafR3geblichen Umstande gemaf § 3 Abs. 1 bis 4 und § 4 Abs.
2 und 3 andern. *Die Gebiihrenschuld endet mit Ablauf des Kalendertages, in dem
die Benutzung nach Mal3gabe der Bestimmungen der Abfallwirtschaftssatzung been-
det wird. “Die Leistungsgebiihr wird mit Riickgabe der Gebiihrenmarke beendet.

(2) Bei der Anlieferung bzw. Selbstanlieferung (8 4 Abs. 8, 12 bis 16 und 18) entsteht die
Gebiihrenschuld mit der Ubergabe der Abfélle.

3) Bei der Verwendung von zusétzlichen Abfallsdcken (§8 4 Abs. 7) entsteht die Gebih-
renschuld mit der Abgabe des Abfallsackes an die Benutzer.

(4) Bei der zusatzlichen Leerung bzw. Abholung von Restmillbehaltnissen sowie Sam-
melbehéltnissen fiir Bioabfallsacke (8 4 Abs. 4), Grof3containern (8§ 4 Abs. 5), Press-
mulden (8 4 Abs. 6), Sperrmiill (8 4 Abs. 9), Sperrschrott (8 4 Abs. 10), Elektrogrol3-
geraten (8 4 Abs. 11), Gegenstanden fir die Wertstoffbdrse (8 4 Abs. 20) sowie bei
der Leerung flussiger Speiseabfalle tiber Bioabfallbehalter (8 4 Abs. 17) entsteht die
Gebihrenschuld mit Beauftragung des Landkreises.

(5) Bei der Entsorgung unzulassig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfélle ge-
malf § 4 Abs. 19 entsteht die Geblhrenschuld mit dem Abtransport der Abfalle durch
den Landkreis bzw. die vom Landkreis beauftragten Dritten.

8§86
Falligkeit der Geblhrenschuld

(1) 'Die Gebiihren fiir die Abfallentsorgung im Holsystem (Grund- und Leistungsgebiihr)
gemal § 4 Abs. 1 bis 3 sind jeweils am 01.07. und 01.01. jeden Jahres (halbjahrliche
Zahlungsweise) bzw. auf Antrag am 01.01. jeden Jahres (jahrliche Zahlungsweise) ,
frihestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Gebuihrenbescheides fallig.

’Bej spater hinzukommenden Schuldnern oder wenn sich die maRRgeblichen Umstan-
de gemal § 3 Abs. 1 bis 5 und § 4 Abs. 2 und 3 andern, wird die Gebuhr mit dem
Entstehen féllig, frihestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Geblhrenbe-
scheides.



(2)

®3)

(4)

(®)

(6)

(7)

(8)

Bei der Entsorgung unzulassig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfélle ge-
malf 8§ 4 Abs. 19 wird die Gebuihr mit dem Entstehen fallig.

Fur die MullgroBcontainer nach 8§ 4 Abs. 5 sowie PreBmulden nach § 4 Abs. 6 wird
die Gebuhr mit dem Entstehen fallig, friihestens jedoch einen Monat nach Bekannt-
gabe des Gebuhrenbescheides.

Far die Anlieferung bzw. Selbstanlieferung von Abféllen gemaR § 4 Abs. 8, 12 und
Abs. 14 bis 16 wird die Gebuhr mit dem Entstehen féllig, frihestens jedoch einen
Monat nach Bekanntgabe des Geblhrenbescheides.

Fur Restmdall-, Windel- und Bioabfallsacke gemal § 4 Abs. 7 wird die Gebihr mit dem
Kauf fallig und entrichtet.

Fir die zusatzliche Abholung von Abfallen gemald 8 4 Abs. 4 sowie fir die Leerung
fliussiger Speiseabféalle Uber Bioabfallsammelbehélter (8 4 Abs. 17) wird die Gebuhr
mit dem Entstehen fallig, frihestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bihrenbescheides.

Fur die Anlieferung der Abfélle gemal 8§ 4 Abs. 13 und Abs. 18 wird die Gebuhr mit
Abgabe der Abfélle am Wertstoffhof oder einer sonstigen Sammelstelle fallig und ist
dort zu entrichten.

Fur die Abholung von Sperrmill, sperrigem Metallschrott, Elektrogro3geraten sowie
gebrauchsfahigen Gegenstanden fur die Wertstoffbdrse gemani § 4 Abs. 9 bis 11 und
20 wird die Gebuhr mit Beauftragung des Landkreises fallig und ist vor Ausflihrung
der Leistung zu entrichten.

87
Pflichten der Gebiuhrenschuldner

Die Gebuhrenschuldner sind verpflichtet, dem Landkreis oder den beauftragten Stellen die
fur die Hohe der Gebihrenschuld mafigeblichen Verdnderungen unverzuglich zu melden
und Uber den Umfang dieser Veranderungen — auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen — Auskunft zu erteilen.

(1)
(2)

8§88
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2008 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fir die dffentliche Ab-
fallentsorgungseinrichtung des Landkreises Fiurstenfeldbruck (Abfallgeblhrensat-
zung) vom 30.03.2005 (Amtsblatt des Landratsamtes Firstenfeldbruck Nr. 5 vom
31.03.2005) sowie die dazu erlassene



Satzung zur Anderung der Satzung tber die Erhebung von Gebiihren fiir die 6ffentli-
che Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Firstenfeldbruck vom 22.11.2005
(Amtsblatt Nr. 22 vom 24.11.2005)

und die

Zweite Satzung zur Anderung der Abfallgebiihrensatzung vom 20.12.2006 (Amtsblatt
Nr. 21 vom 28.12.2006)

aul3er Kraft.

Furstenfeldbruck, den 22.09.2007
Landratsamt Firstenfeldbruck

Thomas Karmasin
Landrat



	9Befreiungen und Ermäßigungen nach den Sätzen 5 – 8 werden nur auf Antrag ab dem Monat des Antragseinganges beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck gewährt. 10Die Antragsteller sind verpflichtet bei erstmaliger Antragstellung und unbeschadet § 7 auf Anforderung die Befreiungs-/Ermäßigungsvoraussetzungen nachzuweisen und zu belegen. 11Befreiungen nach den Sätzen 5 und 7 sowie Ermäßigungen nach Satz 8 werden grundsätzlich dann nicht gewährt, wenn zur Ausübung der Tätigkeit zusätzliches Personal gegen Entgelt beschäftigt wird.

